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Preisblatt 

zu den ergänzenden Bedingungen der EG Nordhalben zur 
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) 
gültig ab dem 01.03.2025 

Netzanschlusskosten 

Standard-Netzanschlüsse werden pauschal berechnet. Die Pauschalpreise gelten innerhalb geschlossener Ortschaften. 

Vom Standard abweichende Netzanschlüsse werden individuell kalkuliert. Hierzu zählen auch überdurchschnittliche Mehrauf-

wände wie z. B. Tiefbau-Mehraufwand/Mitverlegung weiterer Sparten. 

Umsatzsteuer 19% 

Neuanschluss 

Festpreis Standard Hausanschluss (4 x 50 mm²):  

Beinhaltet den Abzweigpunkt vom Ortsnetz, Netzanschlusskabel (4 x 50 mm²) inkl. 

Erdarbeiten, Verbindungsmuffe, Abdichten des Kabels gegenüber der bauseits be-

reitgestellten Hauseinführung, Montage des Hausanschlusskastens und des Netzan-

schlusskabels im Haus.  2.140,00 2.546,60 

Festpreis Standard Hausanschluss (4 x 150 mm²):  

Beinhaltet den Abzweigpunkt vom Ortsnetz (Schrank inklusive), Netzanschlusskabel 

(4 x 150 mm²) inkl. Erdarbeiten, Verbindungsmuffe, Abdichten des Kabels gegenüber 

der bauseits bereitgestellten Hauseinführung, Montage des Hausanschlusskastens 

und des Netzanschlusskabels im Haus.  3.154,00 3.753,26 

Für Netzanschlüsse außerhalb geschlossener Bebauung erfolgt eine Einzelbetrachtung. 

Baukostenzuschuss netto in € brutto in € 

Gemäß § 11 (3) der Niederspannungsanschlussverordnung ist für den Leistungsbe-

darf, der je Netzanschluss 30 kW übersteigt, ein Baukostenzuschuss für die örtlichen 

Verteilungsanlagen zu entrichten. Für die Leistungsermittlung sind die Vorgaben der 

DIN 18015-1 anzuwenden. 

Baukostenzuschuss in der Niederspannung je kW 50,00 59,50 

Baukostenzuschuss entsprechend der Hausanschlusssicherung 

Hausanschlusssicherung  Leistungsbereitstellung 

3 x 50 A  30 kW kostenlos kostenlos 

3 x 63 A  39 kW 450,00 535,50 

3 x 80 A  50 kW 1.000,00 1.190,00 

3 x 100 A  62 kW 1.600,00 1.904,00 

3 x 125 A  78 kW 2.400,00 2.856,00 

3 x 160 A  100 kW 3.500,00 4.165,00 
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Zeitlich befristeter Netzanschluss (Baustrom) netto in € brutto in € 

Ab Kabelverteilerschrank oder Trafostation (bis 80 A) 890,00 1.059,10 

Ab vorhandenem Kabelende auf dem Kundengrundstück mit Anschlusssäule 

(bis 80 A) 1.250,00 1.487,50 

Mit Wandlermessung ab Kabelverteilerschrank oder Trafostation 890,00 1.059,10 

Zusätzliche Anfahrt (Fehlfahrt) bei Montage oder Demontage z.B. fehlerhaftem Baus-

tromschrank, unzureichenden Erdarbeiten 120,00 142,80 

Zusatzprodukte als Dienstleistung auf Kundenwunsch 

Kernbohrung  

Für den Einbau einer Hauseinführung (100 mm oder 200 mm je nach Hauseinfüh-

rung) 250,00 297,50 

Hauseinführung Strom 

Mit Einbau in eine Kernbohrung oder Futterrohr Durchmesser 100 mm 

Die Hauseinführung ist Kundeneigentum. 

Bei gemauertem Keller ist bauseits ein Futterrohr nötig. 

Einführungen: Strom 50 mm², Telekommunikation 210,00 249,90 

Mehrspartenhauseinführung  

Mit Einbau in eine Kernbohrung oder Futterrohr Durchmesser 200 mm 

Die Hauseinführung ist Kundeneigentum. 

Bei gemauertem Keller ist bauseits ein Futterrohr nötig. 

Varianten: 

Strom 150 mm², Wasser, Telekommunikation 

Strom 50 mm², Gas, Wasser, Telekommunikation 480,00 571,20 

Festpreis Vorbereitung Glasfaseranschluss  

Lieferung und Mitverlegung von Doppelleerrohren  

auf der Kabeltrasse, für spätere Glasfaserverlegung.  

Die Doppelleerrohre für Glasfaser sind Kundeneigentum. . 300,00 357,00 

Zusätzliche Leistungen 

Zusätzliche Leistungen auf Kundenwunsch (z. B. Lieferung und Beistellung einer 

Hausanschlusssäule oder Zähleranschlusssäule im Freien) Auf Anfrage Auf Anfrage 

Inbetriebsetzung von Netzanschlüssen und/oder elektrischen Anlagen 

Inbetriebsetzungspauschale kostenlos kostenlos 

Zuschläge/Abschläge für den Netzanschluss (Neuanschluss und Anschlussände-

rung) netto in € brutto in € 

Erstattung für Tiefbau-Eigenleistungen auf dem kundeneigenen Grundstück pauschal 110,00 130,90 



 

 

 

 

  

Baukostenzuschuss 2025 

 

Gültig ab 01. März 2025 
 
 
Allgemeiner Baukostenzuschuss  
Der Baukostenzuschuss (BKZ) in der Ebene der Niederspannung wird gemäß Niederspannungsanschlussverordnung erho-
ben.  
Der BKZ für die Ebenen oberhalb der Niederspannung ermittelt sich entsprechend dem „Positionspapier zur Erhebung von 
Baukostenzuschüssen“ der Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur aus dem Jahr 2024. Das Positionspapier entwickelt, 
das von der Beschlusskammer 6 im Jahr 2009 veröffentlichte „Positionspapier zur Erhebung von Baukostenzuschüssen 
(BKZ) für Netzanschlüsse im Bereich von Netzebenen oberhalb der Niederspannung“ weiter und setzt darauf auf. 

 
Somit erfolgt die Berechnung entsprechend folgender Formel:  
BKZ = Arithmetische Mittel der Leistungspreise über 5 Jahre (≥ 2500h/a) der Netzebene  x       bestellte Leistung (in kW)  
 
Damit ergibt sich in den jeweiligen Netzebenen der Baukostenzuschuss wie folgt: 
 
  
Baukostenzuschuss 

 
 
Entnahmestelle 

Baukostenzuschuss 
nach geglättetem LP 

in €/ kW (netto) 

Mittelspannung 201,35€ 

Umspannung Mittel-/ Niederspannung 50,00€ 

Niederspannung  
(BKZ entsprechend der Hausanschlusssicherung, siehe Preisblatt zum Hausanschluss Strom) 

50,00€ 

 
Achtung, das Preisblatt zur Netzentgelte wird jährlich angepasst. 
Die Preisblätter zur Netzentgelte finden Sie auf unserer Homepage unter Netzzugang und Netzentgelte. 


